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Anhang 1Anhang 1

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 99/2021Nr. 99/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Verordnung (EU) 2020/1694 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 11. November 2020 zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 168/2013 hinsichtlich besonderer Massnahmen für Fahrzeuge der
Klasse L aus einer auslaufenden Serie als Antwort auf die
COVID-19-Pandemie1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird unter Nummer
46 (Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3202032020 RR 16941694: Verordnung (EU) 2020/1694 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 11. November 2020 (ABl. L 381 vom 13.11.2020, S.
4)"

0.110.044.19 Europäischer Wirtschaftsraum

2 Fassung: 20.03.2021

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.381.01.0004.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.381.01.0004.01.DEU


Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1694 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19

Fassung: 20.03.2021 3



Anhang 2Anhang 2

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 106/2021Nr. 106/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1685 der Kommission vom

12. November 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in
Bezug auf die Einstufung des Stoffs Bupivacain hinsichtlich der Rück-
standshöchstmenge3 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1712 der Kommission vom
16. November 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010
in Bezug auf die Einstufung des Stoffs Lidocain hinsichtlich der Rück-
standshöchstmenge4 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens werden unter
Nummer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission) folgende
Gedankenstriche angefügt:

0.110.044.19 Europäischer Wirtschaftsraum

4 Fassung: 20.03.2021



"- 3202032020 RR 16851685: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1685 der Kommis-
sion vom 12. November 2020 (ABl. L 379 vom 13.11.2020, S. 44)

- 3202032020 RR 17121712: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1712 der Kommis-
sion vom 16. November 2020 (ABl. L 384 vom 17.11.2020, S. 3)"

Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2020/1685 und
(EU) 2020/1712 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist
verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen5.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19

Fassung: 20.03.2021 5

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.379.01.0044.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.384.01.0003.01.DEU


Anhang 3Anhang 3

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 107/2021Nr. 107/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1431 der Kommission vom 14. Juli

2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 658/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anpassung der Höhe
der Gebühren, die der Europäischen Arzneimittel-Agentur für die
Durchführung von Pharmakovigilanz-Tätigkeiten in Bezug auf Huma-
narzneimittel zu entrichten sind, an die Inflationsrate6 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer
16 (Verordnung (EU) Nr. 658/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3202032020 RR 14311431: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1431 der Kommission

vom 14. Juli 2020 (ABl. L 331 vom 12.10.2020, S. 2)"

0.110.044.19 Europäischer Wirtschaftsraum

6 Fassung: 20.03.2021

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0002.01.DEU


Art. 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1431 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen7.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19

Fassung: 20.03.2021 7



Anhang 4Anhang 4

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 108/2021Nr. 108/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Verordnung (EU) 2020/1666 der Kommission vom 10. November

2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über Düngemittel zwecks Aufnahme
eines neuen Typs von EG-Düngemitteln in Anhang I8 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XIV des EWR-Abkommens wird unter Nummer
1 (Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3202032020 RR 16661666: Verordnung (EU) 2020/1666 der Kommission vom 10.

November 2020 (ABl. L 377 vom 11.11.2020, S. 3)"

0.110.044.19 Europäischer Wirtschaftsraum

8 Fassung: 20.03.2021

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.377.01.0003.01.DEU


Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1666 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen9.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19

Fassung: 20.03.2021 9



Anhang 5Anhang 5

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 109/2021Nr. 109/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission vom 18. Juni 2020

zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)10 ist in das
EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer
12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3202032020 RR 08780878: Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission vom 18. Juni

2020 (ABl. L 203 vom 26.6.2020, S. 28)"

0.110.044.19 Europäischer Wirtschaftsraum

10 Fassung: 20.03.2021

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.203.01.0028.01.DEU


Art. 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/878 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen11.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19

Fassung: 20.03.2021 11



Anhang 6Anhang 6

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 110/2021Nr. 110/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1676 der Kommission vom 31.

August 2020 zur Änderung von Art. 25 der Verordnung (EG) Nr. 1272/
2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen in Bezug
auf nach Wunsch formulierte Anstrichfarbe12 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1677 der Kommission vom 31.
August 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen zwecks Verbes-
serung der Praktikabilität der Informationsanforderungen im Zusam-
menhang mit der gesundheitlichen Notversorgung13 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

0.110.044.19 Europäischer Wirtschaftsraum

12 Fassung: 20.03.2021



Art. 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens werden unter
Nummer 12zze (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt:
"- 3202032020 RR 16761676: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1676 der Kommission

vom 31. August 2020 (ABl. L 379 vom 13.11.2020, S. 1)
- 3202032020 RR 16771677: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1677 der Kommission

vom 31. August 2020 (ABl. L 379 vom 13.11.2020, S. 3)"

Art. 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2020/1676 und (EU)
2020/1677 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Bei-
lage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist ver-
bindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen14.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19

Fassung: 20.03.2021 13

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.379.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.379.01.0003.01.DEU


Anhang 7Anhang 7

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 111/2021Nr. 111/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1086 der Kommission vom

23. Juli 2020 zur Genehmigung von Icaridin als alten Wirkstoff zur
Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 1915 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer
12zzzzzzo (Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1038 der Kommission)
folgende Nummer eingefügt:
"12zzzzzzp. 3202032020 RR 10861086: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1086 der

Kommission vom 23. Juli 2020 zur Genehmigung von Icaridin als alten
Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 19 (ABl.
L 239 vom 24.7.2020, S. 9)"

0.110.044.19 Europäischer Wirtschaftsraum

14 Fassung: 20.03.2021

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.239.01.0009.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.239.01.0009.01.DEU


Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1086 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen16.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19

Fassung: 20.03.2021 15



Anhang 8Anhang 8

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 112/2021Nr. 112/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1093 der Kommission vom

24. Juli 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
686/2012 zur Übertragung der Überprüfung der Wirkstoffe, deren
Genehmigung zwischen dem 31. März 2025 und dem 27. Dezember
2028 ausläuft, auf die Mitgliedstaaten zum Zweck des Erneuerungsver-
fahrens17 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer
13zzze (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 der Kommission)
folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3202032020 RR 10931093: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1093 der Kommis-

sion vom 24. Juli 2020 (ABl. L 241 vom 27.7.2020, S. 13)"

0.110.044.19 Europäischer Wirtschaftsraum

16 Fassung: 20.03.2021

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0013.01.DEU


Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1093 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen18.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19

Fassung: 20.03.2021 17



Anhang 9Anhang 9

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 113/2021Nr. 113/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

und Anhang IV (Energie) des EWR-Abkommensund Anhang IV (Energie) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/2013 der Kommission vom 11.

März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchs-
kennzeichnung elektronischer Displays und zur Aufhebung der Dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission19, berichtigt
in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S. 18, ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen.

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/2014 der Kommission vom 11.
März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchs-
kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswasch-
trocknern sowie zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr.
1061/2010 der Kommission und der Richtlinie 96/60/EG der Kommis-
sion20, berichtigt in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S. 19, ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

3. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11.
März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchs-
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kennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten
Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission21 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

4. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission vom 11.
März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energiever-
brauchskennzeichnung von Kühlgeräten und zur Aufhebung der Dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 der Kommission22, berichtigt
in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S. 21, ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen.

5. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kommission vom 11.
März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchs-
kennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern und zur Aufhebung der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der Kommission23 ist in
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

6. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/2018 der Kommission vom 11.
März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energiever-
brauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion24

ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
7. Die Anhänge II und IV des EWR-Abkommens sollten daher entspre-

chend geändert werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang II Kapitel IV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Nach Nummer 4u (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kom-

mission) werden folgende Nummern eingefügt:
"4v. 3201932019 RR 20132013: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2013 der Kom-

mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug
auf die Energieverbrauchskennzeichnung elektronischer Displays
und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/
2010 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 1), berichtigt
in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S. 18

4w. 3201932019 RR 20142014: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2014 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
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2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschma-
schinen und Haushaltswaschtrocknern sowie zur Aufhebung der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission und
der Richtlinie 96/60/EG der Kommission (ABl. L 315 vom
5.12.2019, S. 29), berichtigt in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S. 19

4x. 3201932019 RR 20152015: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und
zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012
der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 68)

4y. 3201932019 RR 20162016: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten und zur
Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 der
Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 102), berichtigt in ABl.
L 50 vom 24.2.2020, S. 21

4z. 3201932019 RR 20172017: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirr-
spülern und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr.
1059/2010 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 134)

4za. 3201932019 RR 20182018: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2018 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit
Direktverkaufsfunktion (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 155)"

2. Der Text der Nummern 4e (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 874/2012
der Kommission), 4i (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der
Kommission), 4j (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 der Kom-
mission), 4k (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommis-
sion) und 4l (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommis-
sion) wird gestrichen.

Art. 2

Anhang IV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
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1. Nach Nummer 11u (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kom-
mission) werden folgende Nummern eingefügt:
"11v. 3201932019 RR 20132013: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2013 der Kom-

mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug
auf die Energieverbrauchskennzeichnung elektronischer Displays
und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/
2010 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 1), berichtigt

in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S. 18(1)

(1) Hier nur zu Informationszwecken aufgeführt; zur Anwen-
dung siehe Anhang II (Technische Vorschriften, Normen,
Prüfung und Zertifizierung).

11w. 3201932019 RR 20142014: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2014 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswasch-
maschinen und Haushaltswaschtrocknern sowie zur Aufhebung
der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommis-
sion und der Richtlinie 96/60/EG der Kommission (ABl. L 315
vom 5.12.2019, S. 29), berichtigt in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S.

19(1)

(1) Hier nur zu Informationszwecken aufgeführt; zur Anwen-
dung siehe Anhang II (Technische Vorschriften, Normen,
Prüfung und Zertifizierung).

11x. 3201932019 RR 20152015: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und
zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012

der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 68)(1)

(1) Hier nur zu Informationszwecken aufgeführt; zur Anwen-
dung siehe Anhang II (Technische Vorschriften, Normen,
Prüfung und Zertifizierung).

11y. 3201932019 RR 20162016: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hin-
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blick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten
und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/
2010 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 102), berich-

tigt in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S. 21(1)

(1) Hier nur zu Informationszwecken aufgeführt; zur Anwen-
dung siehe Anhang II (Technische Vorschriften, Normen,
Prüfung und Zertifizierung).

11z. 3201932019 RR 20172017: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirr-
spülern und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU)
Nr. 1059/2010 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S.

134)(1)

(1) Hier nur zu Informationszwecken aufgeführt; zur Anwen-
dung siehe Anhang II (Technische Vorschriften, Normen,
Prüfung und Zertifizierung).

11za. 3201932019 RR 20182018: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2018 der Kom-
mission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hin-
blick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

mit Direktverkaufsfunktion (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 155)(1)

(1) Hier nur zu Informationszwecken aufgeführt; zur Anwen-
dung siehe Anhang II (Technische Vorschriften, Normen,
Prüfung und Zertifizierung)."

2. Der Text der Nummern 11e (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 874/
2012 der Kommission), 11i (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/
2010 der Kommission), 11j (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010
der Kommission), 11k (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der
Kommission) und 11l (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der
Kommission) wird gestrichen.

Art. 3

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2019/2013, berichtigt
in ABl. L 50 vom 24.2.2020, S. 18, (EU) 2019/2014, berichtigt in ABl. L 50
vom 24.2.2020, S. 19, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, berichtigt in ABl.
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L 50 vom 24.2.2020, S. 21, (EU) 2019/2017 und (EU) 2019/2018 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 4

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen25.

Art. 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 10Anhang 10

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 114/2021Nr. 114/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleis-zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/2028 der Kommission vom

29. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU)
2016/1799 in Bezug auf die Zuordnungstabellen mit den Entspre-
chungen zwischen den Kreditrisikobewertungen externer Ratingagen-
turen und den in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates genannten Bonitätsstufen26 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/2091 der Kommission vom
28. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU)
2015/2197 in Bezug auf eng verbundene Währungen im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates27 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

3. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
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1. Unter Nummer 14ax (Durchführungsverordnung (EU) 2015/2197 der
Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3201932019 RR 20912091: Durchführungsverordnung (EU) 2019/2091 der Kom-

mission vom 28. November 2019 (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 38)"
2. Unter Nummer 14azc (Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 der

Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3201932019 RR 20282028: Durchführungsverordnung (EU) 2019/2028 der Kom-

mission vom 29. November 2019 (ABl. L 313 vom 4.12.2019, S. 34.)"

Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2019/2028 und
(EU) 2019/2091 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist
verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen28.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 11Anhang 11

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 117/2021Nr. 117/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleis-zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/236 der Kommission vom 21.

Dezember 2020 zur Änderung in der Delegierten Verordnung (EU)
2016/2251 festgelegter technischer Standards hinsichtlich des Zeitplans
für die Anwendbarkeit bestimmter Risikomanagementverfahren für die
Zwecke des Austauschs von Sicherheiten29 ist in das EWR-Abkommen
aufzunehmen.

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/237 der Kommission vom 21.
Dezember 2020 zur Änderung der in den Delegierten Verordnungen
(EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 und (EU) 2016/1178 der Kommission
festgelegten technischen Regulierungsstandards hinsichtlich des Zeit-
punkts, ab dem die Clearingpflicht für bestimmte Arten von Kontrakten
wirksam wird30, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

3. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
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1. Nummer 31bcp (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/2205 der Kom-
mission) wird wie folgt geändert:
i) Folgender Gedankenstrich wird angefügt:

"- 3202132021 RR 02370237: Delegierte Verordnung (EU) 2021/237 der Kom-
mission vom 21. Dezember 2020 (ABl. L 56 vom 17.2.2021, S.
6)"

ii) Der Text von Anpassung b Ziff. iii erhält folgende Fassung:

"für die EFTA-Staaten erhält Abs. 2 Unterabs. 1 Bst. b folgende
Fassung:

‚am späteren der folgenden Daten, wenn im EWR ein für die
Zwecke des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art.
13 Abs. 2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die
Gleichwertigkeit gilt, der die im Anhang der vorliegenden Verord-
nung aufgeführten OTC-Derivatekontrakte abdeckt und sich auf
das betreffende Drittland bezieht:
i) 60 Tage nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen

EWR-Ausschusses zur Aufnahme des für die Zwecke des Art.
4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13 Abs. 2
der genannten Verordnung erlassenen Beschlusses, der die im
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten OTC-
Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das betreffende Dritt-
land bezieht,

ii) am Tag, an dem die Clearingpflicht nach Abs. 1 wirksam wird‘."
iii) Anpassung c wird gestrichen.

2. Nummer 31bcq (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/592 der Kom-
mission) wird wie folgt geändert:
i) Folgender Gedankenstrich wird angefügt:

"- 3202132021 RR 02370237: Delegierte Verordnung (EU) 2021/237 der Kom-
mission vom 21. Dezember 2020 (ABl. L 56 vom 17.2.2021, S.
6)"

ii) Der Text von Anpassung b Ziff. iii erhält folgende Fassung:

"für die EFTA-Staaten erhält Abs. 2 Unterabs. 1 Bst. b folgende
Fassung:

‚am späteren der folgenden Daten, wenn im EWR ein für die
Zwecke des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art.
13 Abs. 2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die
Gleichwertigkeit gilt, der die im Anhang der vorliegenden Verord-
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nung aufgeführten OTC-Derivatekontrakte abdeckt und sich auf
das betreffende Drittland bezieht:
i) 60 Tage nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen

EWR-Ausschusses zur Aufnahme des für die Zwecke des Art.
4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13 Abs. 2
der genannten Verordnung erlassenen Beschlusses, der die im
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten OTC-
Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das betreffende Dritt-
land bezieht,

ii) am Tag, an dem die Clearingpflicht nach Abs. 1 wirksam wird‘."
iii) Anpassung c wird gestrichen.

3. Nummer 31bcr (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1178 der Kom-
mission) wird wie folgt geändert:
i) Folgender Gedankenstrich wird angefügt:

"- 3202132021 RR 02370237: Delegierte Verordnung (EU) 2021/237 der Kom-
mission vom 21. Dezember 2020 (ABl. L 56 vom 17.2.2021, S.
6)"

ii) Der Text von Anpassung b Ziff. iii erhält folgende Fassung:

"für die EFTA-Staaten erhält Abs. 2 Unterabs. 1 Bst. b folgende
Fassung:

‚am späteren der folgenden Daten, wenn im EWR ein für die
Zwecke des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art.
13 Abs. 2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die
Gleichwertigkeit gilt, der die im Anhang der vorliegenden Verord-
nung aufgeführten OTC-Derivatekontrakte abdeckt und sich auf
das betreffende Drittland bezieht:
i) 60 Tage nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen

EWR-Ausschusses zur Aufnahme des für die Zwecke des Art.
4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Art. 13 Abs. 2
der genannten Verordnung erlassenen Beschlusses, der die im
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten OTC-
Derivatekontrakte abdeckt und sich auf das betreffende Dritt-
land bezieht,

ii) am Tag, an dem die Clearingpflicht nach Abs. 1 wirksam wird‘."
iii) Anpassung c wird gestrichen.

4. Nummer 31bcs (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 der Kom-
mission) wird wie folgt geändert:
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i) Folgender Gedankenstrich wird angefügt:
"- 3202132021 RR 02360236: Delegierte Verordnung (EU) 2021/236 der Kom-

mission vom 21. Dezember 2020 (ABl. L 56 vom 17.2.2021, S.
1)"

ii) Der Text von Anpassung a erhält folgende Fassung:

"Art. 35 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
i) die Angabe ,16. August 2012‘ wird durch die Angabe ,1. Juli 2017‘

ersetzt.
ii) die Angabe ‚bis zum 18. Februar 2021‘ wird durch die Angabe

‚bis zum Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses Nr. 117/2021 vom 19. März 2021‘
ersetzt."

Art. 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2021/236 und (EU)
2021/237 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbind-
lich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen31.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 12Anhang 12

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 118/2021Nr. 118/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XI (Elektronischezur Änderung von Anhang XI (Elektronische
Kommunikation, audiovisuelle Dienste undKommunikation, audiovisuelle Dienste und

Informationsgesellschaft) des EWR-AbkommensInformationsgesellschaft) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/2082 der Kommission vom

14. Dezember 2020 zur Festsetzung des gewichteten Durchschnitts der
Höchstentgelte für die Mobilfunkzustellung in der gesamten Union und
zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/211632 ist in
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/2116 der Kommission33, die
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wurde mit der Durch-
führungsverordnung (EU) 2020/2082 aufgehoben und ist daher aus dem
EWR-Abkommen zu streichen.

3. Anhang XI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XI des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer
5cub (Durchführungsverordnung (EU) 2019/2116 der Kommission) fol-
gende Fassung:
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"3202032020 RR 20822082: Durchführungsverordnung (EU) 2020/2082 der Kommis-
sion vom 14. Dezember 2020 zur Festsetzung des gewichteten Durch-
schnitts der Höchstentgelte für die Mobilfunkzustellung in der gesamten
Union und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2116
(ABl. L 423 vom 15.12.2020, S. 18)"

Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2082 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen34.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 13Anhang 13

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 120/2021Nr. 120/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1926 der Kommission vom 31.

Mai 2017 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bereitstellung EU-weiter mul-
timodaler Reiseinformationsdienste35 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen.

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 17kg (Dele-
gierte Verordnung (EU) 2015/962 der Kommission) folgende Nummer ein-
gefügt:
"17kh. 3201732017 RR 19261926: Delegierte Verordnung (EU) 2017/1926 der Kommis-

sion vom 31. Mai 2017 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/40/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bereitstellung
EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste (ABl. L 272 vom
21.10.2017, S. 1)"
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Art. 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen36.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 14Anhang 14

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 121/2021Nr. 121/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/783 der Kommission vom 12.

Juni 2020 zur Änderung des Beschlusses 2012/757/EU der hinsichtlich
Massnahmen zur Anpassung der Häufigkeit der periodischen medizi-
nischen Untersuchung von Eisenbahnpersonal mit sicherheitsrelevanten
Aufgaben mit Ausnahme von Triebfahrzeugführern aufgrund der
COVID-19-Pandemie37 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37dl
(Beschluss 2012/757/EU der Kommission) folgender Gedankenstrich ange-
fügt:
"- 3202032020 DD 07830783: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/783 der Kommission

vom 12. Juni 2020 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 16)"

Art. 2
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Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/783 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen38.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 15Anhang 15

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 122/2021Nr. 122/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/420 der Kommission vom 16.

März 2020 zur Berichtigung der deutschen Fassung der Verordnung
(EU) 2016/919 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität
der Teilsysteme "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" des
Eisenbahnsystems in der Europäischen Union39 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37i (Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/919 der Kommission) Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 04200420: Durchführungsverordnung (EU) 2020/420 der Kommis-

sion vom 16. März 2020 (ABl. L 84 vom 20.3.2020, S. 5)"

Art. 2
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Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/420 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen40.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 16Anhang 16

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 123/2021Nr. 123/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/255 der Kommission vom 18.

Februar 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/
1998 zur Festlegung detaillierter Massnahmen für die Durchführung der
gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit41 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Der Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19.2.2021 zur Ände-
rung des Durchführungsbeschlusses C(2015) 8005 der Kommission zur
Festlegung von detaillierten Massnahmen für die Durchführung der
gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit mit Informationen
nach Art. 18 Bst. a der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

3. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
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1. Unter Nummer 66he (Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 der
Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3202132021 RR 02550255: Durchführungsverordnung (EU) 2021/255 der Kom-

mission vom 18. Februar 2021 (ABl. L 58 vom 19.2.2021, S. 23)"
2. Unter Nummer 66hf (Durchführungsbeschluss C(2015) 8005 der Kom-

mission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3202132021 DD 09960996: Durchführungsbeschluss C(2021) 0996 der Kommis-

sion vom 19.2.2021"

Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2021/255 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen42.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 17Anhang 17

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 125/2021Nr. 125/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Der Beschluss (EU) 2020/1802 der Kommission vom 27. November

2020 über die Änderung des Nutzerhandbuchs mit den Schritten, die
zur Teilnahme an EMAS nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teil-
nahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umwelt-
management und Umweltbetriebsprüfung unternommen werden
müssen43, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1eaq
(Beschluss (EU) 2020/519 der Kommission) folgende Nummer eingefügt:
"1ear. 3202032020 DD 18021802: Beschluss (EU) 2020/1802 der Kommission vom 27.

November 2020 über die Änderung des Nutzerhandbuchs mit den
Schritten, die zur Teilnahme an EMAS nach der Verordnung (EG) Nr.
1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die frei-
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willige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem
für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung unternommen
werden müssen (ABl. L 402 vom 1.12.2020, S. 51)"

Art. 2

Der Wortlaut des Beschlusses (EU) 2020/1802 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen44.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.044.19
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Anhang 18Anhang 18

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 126/2021Nr. 126/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1122 der Kommission vom 12.

März 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des Uni-
onsregisters45 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1124 der Kommission vom 13.
März 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1122
im Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregisters gemäss der Ver-
ordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates46 ist
in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

3. Gemäss dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 269/
2019 vom 25. Oktober 2019 gilt die Verordnung (EU) 2018/842 nicht für
Liechtenstein.

4. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1
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In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21ana (Ver-
ordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission) Folgendes eingefügt:
"21anb. 3201932019 RR 11221122: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1122 der Kom-

mission vom 12. März 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Funk-
tionsweise des Unionsregisters (ABl. L 177 vom 2.7.2019, S. 3), geändert
durch:
- 3201932019 RR 11241124: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1124 der Kommis-

sion vom 13. März 2019 (ABl. L 177 vom 2.7.2019, S. 66)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den fol-
genden Anpassungen:
a) Die Vergabe, Übertragung und Löschung von Zertifikaten, die die

EFTA-Staaten, deren Betreiber und die von ihnen verwalteten Luft-
fahrzeugbetreiber betreffen, werden in das Transaktionsprotokoll
der Europäischen Union (EUTL) eingetragen.

Der Zentralverwalter führt die in Art. 20 Abs. 1 bis 3 der Richtlinie
2003/87/EG genannten Aufgaben aus, sofern die EFTA-Staaten,
deren Betreiber oder die von ihnen verwalteten Luftfahrzeugbe-
treiber betroffen sind.

b) In Art. 7 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde koordiniert die Durchführung
dieser Verordnung mit den nationalen Verwaltern der einzelnen
EFTA-Staaten und dem Zentralverwalter.‘

c) In Art. 30 Abs. 8 wird folgender Satz angefügt:

‚Das Wort "Kommission" wird durch das Wort "EFTA-Überwa-
chungsbehörde" ersetzt, wenn unter die Gerichtsbarkeit eines
EFTA-Staates fallende Kontoinhaber betroffen sind.‘

d) In Art. 46 Abs. 2, Art. 47 Abs. 3, Art. 49 Abs. 2, Art. 53 Abs. 3 und
Art. 54 Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Sind nationale Zuteilungstabellen der EFTA-Staaten betroffen, so
erteilt die EFTA-Überwachungsbehörde dem Zentralverwalter die
erforderlichen Anweisungen.‘

e) In Art. 65 Abs. 1, Art. 66 Abs. 2, Art. 68 Abs. 1 und 4 wird folgender
Unterabsatz angefügt:

‚Sind unter die Gerichtsbarkeit eines EFTA-Staates fallende Konten
betroffen, so unterrichtet die Kommission die EFTA-Überwa-
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chungsbehörde unverzüglich über die dem Zentralverwalter erteilten
Anweisungen und die Gründe für diese Anweisungen.

Falls die Sperrung des Zugangs nicht horizontal ist und sofern sie sich
auf einzelne unter die Gerichtsbarkeit der EFTA-Staaten fallende
Konten bezieht, nimmt die EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb
von drei Arbeitstagen auf der Grundlage der Erläuterungen der
Kommission einen Beschluss über die Anwendbarkeit der Anwei-
sungen der Kommission an. Ergeht kein Beschluss der EFTA-Über-
wachungsbehörde, so hat dies keine Auswirkung auf die Gültigkeit
der Anweisungen der Kommission oder der vom Zentralverwalter
getroffenen Massnahmen.‘

f) In Art. 66 Abs. 3 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Das Wort "Kommission" wird durch das Wort "EFTA-Überwa-
chungsbehörde" ersetzt, wenn unter die Gerichtsbarkeit eines
EFTA-Staates fallende Kontoinhaber betroffen sind.‘

g) In Art. 68 Abs. 3 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Ein nationaler Verwalter eines EFTA-Staats kann bei der EFTA-
Überwachungsbehörde beantragen, dass gemäss Abs. 1 ausgesetzte
Vorgänge wieder neu gestartet werden, wenn er der Auffassung ist,
dass die Probleme, die zur Aussetzung geführt haben, behoben sind.
Trifft dies zu, so weist die EFTA-Überwachungsbehörde den Zen-
tralverwalter in Absprache mit der Kommission an, die betreffenden
Vorgänge neu zu starten. Im gegenteiligen Fall lehnt sie den Antrag
innerhalb einer angemessenen Frist ab und teilt dies dem nationalen
Verwalter unverzüglich unter Angabe ihrer Gründe und der Krite-
rien, die bei einem späteren Antrag erfüllt sein müssen, mit.‘

h) In Art. 80 Abs. 4 wird nach Satz 1 Folgendes angefügt:

‚Sind unter die Gerichtsbarkeit eines EFTA-Staates fallende Kon-
toinhaber betroffen, so können diese Daten vom Zentralverwalter
nach vorheriger Genehmigung durch die EFTA-Überwachungsbe-
hörde zur Verfügung gestellt werden.‘

i) In Art. 80 Abs. 7 wird folgender Unterabsatz angefügt:

‚Europol unterrichtet die EFTA-Überwachungsbehörde und die
Kommission über die Verwendung der Daten, wenn unter die
Gerichtsbarkeit eines EFTA-Staates fallende Kontoinhaber betroffen
sind.‘"

Art. 2
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Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2019/1122 und (EU)
2019/1124 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Bei-
lage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist ver-
bindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen47.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 19Anhang 19

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 128/2021Nr. 128/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1035 der Kommission vom 3.

Juni 2020 zur Bestätigung oder Änderung der vorläufigen Berechnung
der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen und der Zielvor-
gaben für die spezifischen Emissionen für Hersteller von Personenkraft-
wagen und leichten Nutzfahrzeugen für das Kalenderjahr 2018 gemäss
der Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des
Rates48 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 21azd
(Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1167 der Kommission) folgende
Nummer eingefügt:
"21aze. 3202032020 DD 10351035: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1035 der Kom-

mission vom 3. Juni 2020 zur Bestätigung oder Änderung der vorläu-
figen Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen
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und der Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen für Hersteller von
Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen für das Kalenderjahr
2018 gemäss der Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 227 vom 16.7.2020, S. 37)"

Art. 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1035 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen49.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang 20Anhang 20

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 129/2021Nr. 129/2021

vom 19. März 2021

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) deszur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/280 der Kommission vom 3.

Dezember 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 138/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Bezug-
nahmen auf das System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf
nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union50 ist in das
EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 24c (Ver-
ordnung (EG) Nr. 138/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates)
folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3201932019 RR 02800280: Delegierte Verordnung (EU) 2019/280 der Kommission

vom 3. Dezember 2018 (ABl. L 47 vom 19.2.2019, S. 7)"

Art. 2
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Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2019/280 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen51.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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